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Bericht 
des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft 

über die Regierungsvorlage (671 der Beila
gen): Übereinkommen zur Errichtung des 
Internationalen Fonds für landwirtschaftliche 

Entwicklung samt Anlagen 

Durch ,das übereinkommen über die Errich
tung eines Internationalen Fonds für landwi'rt
schaftLiche Entwicklung soll eine Spezialorgani
sation der Vereinten Nationen ins Leben gerufen 
wel'lden, die ,angesichts des fortdauernden Nah
rungsmittelproblems, das . einen großen Teil der 
Bevölkerung der Entwicklungsländer betrifft, 
durch die Gewährung von begünstigten Krediten 
und nichtrückzahlbaren Zuschüssen die landwirt
schaftliche Produktion [n den Entwicklungs
ländern fördern soll. Dies soll nach ,den Art. 2 
und 7 des g·egenständlichen übereinkommens vor 
allem durch die Finanzierung von Projekten und 
Programmen zur Einführung, Ausdehnung und 
Verbesserung der Nahrungsmittelproduktion in 
den Entwicklungsländern erzielt werden, wobei 
besonderes Gewicht auf die Erhöhung der Nah
rungsmittelproduktion in den ärmsten der von 
Nahrungsmittelimporten abhängigen Ländern 
gelegt werden soll. Der qualitativen Verbesserung 
der allgemeinen Lebensbedingungen der ärmsten 
Bevölkerungsschichten in den Entwicklungslän
dern soll besondere Bedeutung zugemessen wer
den. Ferner 'soU sich die Kreditpolitik des Fonds 
in eI1ster Lirue nJach den Bedürfnissen der Klein
bauern in den Entwicklungsländern richten. 

Das übereinkommen ist ,in einer Reihe von 
Punkten gesetzesändernd bzw. gesetzesergänzend 
und beidarJdaher ,der Genehmigung des National
r,ates gemäß Art. 50 B-VG. Darüber hinaus liegen 
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folgel1lde verfa'ssungsändernde Bestimmungen vor: 
Art. 6 Abschnitt 2 lit. c, Art. 10 Abschnitt 2 
lit. b s'Ublit. i, Art. 11 Abschnitt 1 lit. b erster 
Satz, Art. 12 Lit. a sublit. tri, Art. 13 .A'bschnitt 1 
Lit. a dritter Satz, Art. 13 Abschnitt 3 Lit. a 
sowie in der Anlage II Teil I der Unterteil C 
Z. 1, Unterteil D Z. 1 erster Satz und Unter
teil D Z. 2 erster Satz. 

Der Ausschuß für Lal1ld- 'UIlJd Forstwirtscha.ft 
hat das gegenständliche Ubereinkommen in seiner 
Sitzung am 23. November 1977 in Verhandlung 
gezogen und einstimmig beschlossen, dem 
Nationalrat die Genehmigung des vorliegenden 
Übereinkommens zu empfehlen. 

Dem Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
erschien eine spezielle Transformation im Sinne 
des Art. 50 Abs. 2 B-VGnichterforderlich. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
stellt somit den An tr a g, der Nationalrat wolle 
beschließen: Der Abschluß des übereinkom
mens zur Errichtung des Internationalen 
Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung 
- dessen Art. 6 Abschrutt 2 lit. c, Art. 10 Ab
schnitt 2 Lit. b sublit. ,i, Art. 11 Abschnitt 1 lit. b 
erster Satz, Art. 12 lit. a sublit. ü, Art. 13 Ab
schnitt 1 lit. a dritter Satz und Art. 13 Ab
schIlJitt 3 1.it. ave rf ass u n g sä n ,d ern d 
sind - samt Anlagen, in denen die Anlage II 
Teil I Unterteil C Z. 1, AIlJlage II TeLl I Unter
teil D Z. 1 erster Satz und Anlage II Teil I 
Unterteil D Z. 2 erster Satz ver fa s s u n g s
ä n,d e r n_d~st (671 der Beilagen) wird verfas
sungsmäßig genehmigt. 

,@ien, 1977 11 23 

Deutschmann 
Obmann 
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